
 

Rechtliche Grundlagen der Tätigkeit des Gutachterausschusses 
 
Auszug aus dem Baugesetzbuch (BauGB) 
§ 192 Gutachterausschuss 
(1) Zur Ermittlung von Grundstückswerten und für sonstige Wertermittlungen werden selbständige, 
unabhängige Gutachterausschüsse gebildet. 
§ 193 Aufgaben des Gutachterausschusses 
(1) Der Gutachterausschuss erstattet Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten 
Grundstücken sowie Rechten an Grundstücken, wenn 

   1. die für den Vollzug dieses Gesetzbuchs zuständigen Behörden bei der Erfüllung der Aufgaben 
nach diesem Gesetzbuch, 

  

2. die für die Feststellung des Werts eines Grundstücks oder der Entschädigung für ein Grundstück 
oder ein Recht an einem Grundstück auf Grund anderer gesetzlicher Vorschriften zuständigen 
Behörden, 

3. die Eigentümer, ihnen gleichstehende Berechtigte, Inhaber anderer Rechte am Gründstück und 
Pflichtteilsberechtigte, für deren Pflichtteil der Wert des Grundstücks von Bedeutung ist, oder 

   
4. Gerichte und Justizbehörden es beantragen. 

(5) Der Gutachterausschuss führt eine Kaufpreissammlung, wertet sie aus und ermittelt Bodenrichtwerte 
und sonstige zur Wertermittlung erforderliche Daten. 

   
§195 Kaufpeissammlung 
(1) Zur Führung der Kaufpreissammlung ist jeder Vertrag, durch den sich jemand verpflichtet, Eigentum an 
einem Grundstück gegen Entgelt, auch im Wege des Tausches, zu übertragen oder ein Erbbaurecht 
erstmals oder erneut zu bestellen, von der beurkundenden Stelle in Abschrift dem Gutachterausschuss zu 
übersenden. Dies gilt auch für das Angebot und die Annahme eines Vertrags, wenn diese getrennt 
beurkundet werden, sowie … für den Zuschlag in einem Zwangsversteigerungsverfahren. 
 
§197 Befugnisse des Gutachterausschusses 
(1) Der Gutachterausschuss kann mündliche oder schriftliche Auskünfte von Sachverständigen und von 
Personen einholen, die Angaben über das Grundstück … machen können. Er kann verlangen, dass 
Eigentümer und sonstige Inhaber von Rechten an einem Grundstück die zur Führung der 
Kaufpreissammlung und zur Begutachtung notwendigen Unterlagen vorlegen. Der Eigentümer und der 
Besitzer des Grundstücks haben zu dulden, dass Grundstücke zur Auswertung von Kaufpreisen und zur 
Vorbereitung von Gutachten betreten werden. Wohnungen dürfen nur mit Zustimmung der 
Wohnungsinhaber betreten werden. 
 
Auszug aus der Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV 2021)  
§ 12 Allgemeines zu den für die Wertermittlung erforderlichen Daten  
(1) Zu den für die Wertermittlung erforderlichen Daten gehören die Bodenrichtwerte und die sonstigen für 
die Wertermittlung erforderlichen Daten. Sonstige für die Wertermittlung erforderliche Daten sind 
insbesondere 

1. Indexreihen, 
2. Umrechnungskoeffizienten, 
3. Vergleichsfaktoren, 
4. Liegenschaftszinssätze, 
5. Sachwertfaktoren, 
6. Erbbaurechts- und Erbbaugrundstücksfaktoren sowie 
7. Erbbaurechts- und Erbbaugrundstückskoeffizienten. 

Die sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten sind auf einen Stichtag zu beziehen. 
(2) Die für die Wertermittlung erforderlichen Daten werden insbesondere aus der Kaufpreissammlung auf 
der Grundlage einer ausreichenden Anzahl geeigneter Kaufpreise ermittelt 
 



 

Auszug aus der Gutachterausschussverordnung der Landesregierung 
(Die §§ wurden an die ImmoWertV 2021 angepasst) 
§ 10 Auswertung der Kaufverträge und anderer Urkunden 
Die Kaufverträge und andere Urkunden, die nach § 195 Abs. 1 BauGB und nach § 9 dem Gutachterausschuß 
zu übersenden sind, werden von der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses zum Zweck der Führung 
der Kaufpreissammlung ausgewertet. Dabei sind insbesondere für jeden Auswertungsfall die 
Grundstücksmerkmale gemäß §§ 3 und 5 der Immobilienwertermittlungsverordnung zu erfassen.  
 
§11 Kaufpreissammlung 
(1) Die Kaufpreissammlung enthält die Ergebnisse der Auswertung gemäß § 10 und - soweit erforderlich - 
die Kaufverträge und die anderen Urkunden, die nach § 195 Abs. 1 BauGB und nach § 9 dem 
Gutachterausschuss übersandt wurden.  
(5) Die Kaufpreissammlung steht nur den Mitgliedern des Gutachterausschusses und den Bediensteten der 
Geschäftsstelle in dem zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Umfang zur Verfügung. 
 
§13 Auskünfte aus der Kaufpreissammlung 
(1) Auf schriftlichen Antrag sind Auskünfte aus der Kaufpreissammlung zu erteilen, soweit 

1. der Empfänger ein berechtigtes Interesse an der Kenntnis der Daten glaubhaft macht, 
2. überwiegende schutzwürdige Interessen des Betroffenen nicht entgegenstehen und 
3. eine sachgerechte Verwendung der Daten gewährleistet erscheint. 

Vom Vorliegen eines berechtigten Interesses und der sachgerechten Verwendung der Daten ist regelmäßig 
auszugehen, wenn die Auskunft von einer mit der Wertermittlung von Grundstücken und 
grundstücksgleichen Rechten befaßten Behörde oder von einem öffentlich bestellten und vereidigten 
Sachverständigen für eine Wertermittlung beantragt wird. Der Name und die Anschrift des Eigentümers 
oder sonstiger berechtigter Personen dürfen nicht mitgeteilt werden. 

(2) Die im Rahmen von Auskünften übermittelten Daten dürfen nur für den Zweck verwendet werden, zu 
dessen Erfüllung sie erteilt worden sind. 
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